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Fraktionsauftrag SP 

betreffend Anpassung Art. 12 Sportförderungsverordnung (470.010) (Erstunterzeich-
nerin Gartmann-Albin) 

Antwort der Regierung 

 

Das Gesetz über die Förderung von Sport und Bewegung (Sportförderungsgesetz; 

BR 470.000) hält im Zweckartikel (Art. 1 Abs. 1 lit. a) als Ziel fest, dass Sport- und 

Bewegungsaktivitäten auf allen Altersstufen unterstützt werden sollen. Die Förder-

grundsätze in der Verordnung über die Förderung von Sport und Bewegung (Sport-

förderungsverordnung; BR 470.010) legen jedoch ein Hauptaugenmerk auf den Kin-

der- und Jugendsport. Dies mit der Absicht, dort die Grundlage für lebenslanges 

Sporttreiben zu legen. Im Erwachsenensport strebt der Kanton gemäss Sportförde-

rungskonzept (5.2. allgemeine Breitensportförderung) in Zusammenarbeit mit dem 

Bund und dessen Partnerorganisationen (bspw. Pro Senectute) einen einheitlichen 

Qualitätsstandard in der Aus- und Weiterbildung an. Dies wird durch das Programm 

Erwachsenensport Schweiz (esa) gewährleistet. 

 

Der im Fraktionsauftrag erwähnte Art. 12 der Sportförderungsverordnung bezieht 

sich auf die Berechtigung für Beiträge aus der Spezialfinanzierung Sport, also dem 

für die Sportförderung bestimmten kantonalen Anteil am Reingewinn von SWISSLOS. 

Der Grundsatz, dass nur Sportorganisationen und ihre Vereine mit Sitz im Kanton 

Graubünden beitragsberechtigt sind, deren nationale Verbände Mitglied im Dachver-

band des Schweizer Sports (Swiss Olympic) sind, oder deren Disziplin als J+S Sport-

art gilt, schliesst den Erwachsenensport, und gemäss esa ausgebildete Leitende, 

nicht aus. So ist bspw. der nationale Dachverband der Naturfreunde Graubünden, 

Naturfreunde Schweiz, Mitglied des Dachverbands Swiss Olympic. Nur für drei von 

36 esa-Fachdisziplinen bedeutet der vorerwähnte Artikel einen Ausschluss, nämlich 

für die Bewegungsangebote im Heim, gerätegestützte Fitnesstrainings und die 
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Selbstverteidigungsrichtung "Wing Tsun". Als nicht vereinsmässig organisierte Insti-

tutionen wären Altersheime und kommerzielle Fitnesscenter ohnehin nicht beitrags-

berechtigt. 

 

Die Regierung teilt das Ziel des Fraktionsauftrags, dass auch Erwachsene sportlich 

aktiv bleiben sollten. Art. 12 Sportförderungsverordnung ermöglicht aber bereits in 

der derzeitigen Formulierung Beiträge aus der Spezialfinanzierung Sport an Sportor-

ganisationen im Erwachsenensport (bspw. für Veranstaltungen, Materialanschaffun-

gen oder Bauprojekte und war in den vergangenen Jahren kein Grund für Beitrags-

absagen). Eine Anpassung der Sportförderungsverordnung zur Erreichung des im 

Auftrag angestrebten Ziels ist daher gar nicht erforderlich. 

 

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vor-

liegenden Auftrag abzulehnen. 
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